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Dtreftion: Palter i»fnn-i)olï»iusil)rt«rcn.

(Sïfdjeint je ®ontierëtagg unb foftet per ©emefter j}r. 3. 00, per Qaijr gr. 7. 20

^nferate 20 ®t§. per einfpaltige Sßetitjetle, bei größeren Aufträgen
entfpredjenben ütabatt.

3iiriet|, ï»ctt "il. febrttar 190V.

Jüorörnf^rudj :
"paitblc fo, »ute bu tannft wollen,
$>c»Ü «udj anbre bnubcln füllen.

ilcrtmnboiucrcn.

©rnubütibticr Arbeitgeber»
üBerbaub. $ie fonftituierenbe
©eneraloerfammlung roar non
43 9Jtann befucfjt, roelcfje ein»

mutig ber ©rünbung biefeS
33erbanbe§ juftimmten. 33er»

treten roaren im fernem brei
fantonate unb fünf örtliche BerufSoereine. $er 3roecî
be? 33erbanbe§ ift in Art. 1 ber Statuten folgenbermafjen
bezeichnet :

®er 33erbanb bezroeeft eine einheitliche ^Regelung ber
ArbeitSbebingungen unter feinen 9Jlitgfiebern unb er er»

ftetlt ju biefem Belaufe fpejiefle fReglemente, fei es für
einzelne 33erufe, fei es für ganze BerufSoerbänbe. @r

bezroeeft ferner ein einheitliches 33orgehen innert ben

einzelnen Berufsbranchen bei Aufteilung non neuen
Tarifen mit ben Arbeitern, unD bei Arbeitseinteilungen
bietet er eine folibarifctje Unterftüfzung ber baoon be»

troffenen 33erufSgruppen unb ©injetmitglieber.
^n ben 33orftanb rourben geroäblt bie Herren ©bner,

Bud)brucfer ; Äuoni, Arcfjiteft : Schütter (Sohn), ïïfîaler»

meifter; iRäfcher, 33aumeifter, alle in ©hur; £err ©biogna,
fflafchnermeifter in Samaben unb fperr Ingenieur 3®ülcf)li,
3ftafchinenfabrif Sanquart.

Statuten unb Reglement rourben mit fleinen Aen»

berungen nach bem ©ntrourf angenommen.
®er 33orftanb beforgt nunmehr bie nötigen 33orarbeiten

zur Äonfolibierung bes 33erbanbeS, um nachher noch
eine ©eneralnerfammlung s«r enbgültigen Sanftion ber

Statuten einzuberufen, $nzroifcf)en roirb roeitern zahl»
reichen Beitritten entgegengesehen.

Uorsicbt bei entnähme von flusiandpatenten.
dorr,)

2)uröh Schaben roirb man flug, fagt ein roahreö
Spridjroort, baS fiih auch ©rfinber beherzigen bürfen,
bie ihre geiftige Arbeit im AuSlanbe gefe^lich fdfjü^en
laffen roolleii. SRan foil fichS groeimal überlegen, ehe

man fith bie Soften macht, benn bon 100 finb eS roal)r»
fcljcintich 99, bie ihre bitteren ©rfafjrungen machen.

333er nicht bon Vornherein in bem Sunbe, in roelchem
er als AuSlänber ein patent nachfucht, einen grunb
ehrlichen Agenten ober bergleichen girma an |>anb hat,
Der tut buffer, für bie Sache fein ©elb auszulegen.
9îimmt er bennoch ein ijktent in ber ßuberftcht auf
fein ©lücf, bann ift er cS unter ïaufenb, bem eS roirflich
lächelt, bie anberen 999 haben bie erfte SahreSgebütjr
bem AuSlanb als unroürbige Steuer auSgehänbigt. SRait
roirb fragen, auS roelchen ©rünben bieS fo fomme, unb
Da fann man furz unb ficher auf bie Urfache ber „überall
fehlenben SontroUe" tjinroeifeir. SS3er wibmet fi<h biefer
SRicfeuaufgabe? 3ft ein einziger Staat ba, ber üon
©cfcheSroegen fontroüiert, ob ein Vatcnt ba ober bort
unberechtigt nahgeahmt unb ausgenützt roieb? 3)aS
bleibt bem ©rfinber überlaffen unb biefer ift ganz unb
gar nicht bazu in ber Sage unb roenn er auch mehr»
fachen 9JtiHionär roäre.

«

Mryan
für

die schweiz.

Meisterschaft
aller

Handwerke
und

Gewerbe,
deren

Innungen und
Keretne.

Y
^

!à>rte Rlivààlik

aàààitunll
c- à-âíà.

U«abhä«giges

sb.-. V

Geselzäftsblatt
der gesamten Meisterschaft

XXll.
Band

Direktion: Matter Senn Holdingha« sen.

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3. 00, per Jahr Fr. 7. 20

Inserate 20 Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den Zt Februar 1NV7.

Wocheuspruch: Handle so, wie du kannst wollen,
Dast auch andre handeln sollen.

Uerdandsmesen.

Graubttndncr Arbeitgeber-
Verband. Die konstituierende
Generalversammlung war von
48 Mann besucht, welche ein-
mütig der Gründung dieses
Verbandes zustimmten. Ver-
treten waren im fernern drei

kantonale und sünf örtliche Berufsvereine. Der Zweck
des Verbandes ist in Art. 1 der Statuten folgendermaßen
bezeichnet:

Der Verband bezweckt eine einheitliche Regelung der
Arbeitsbedingungen unter seinen Mitgliedern und er er-
stellt zu diesem Behufe spezielle Reglements, sei es für
einzelne Berufe, sei es für ganze Berufsoerbände. Er
bezweckt ferner ein einheitliches Vorgehen innert den

einzelnen Berufsbranchen bei Aufstellung von neuen
Tarifen mit den Arbeitern, unv bei Arbeitseinstellungen
bietet er eine solidarische Unterstützung der davon be-

troffenen Berufsgruppen und Einzelmitglieder.

In den Vorstand wurden gewählt die Herren Ebner,
Buchdrucker; Kuoni, Architekt: Schütter (Sohn), Maler-
meister; Rascher, Baumeister, alle in Chur: Herr Chiogna,
Flaschnermeister in Samaden und Herr Ingenieur Wälchli,
Maschinenfabrik Lanquart.

Statuten und Reglement wurden mit kleinen Aen
derungen nach dem Entwurf angenommen.

Der Vorstand besorgt nunmehr die nötigen Vorarbeiten
zur Konsolidierung des Verbandes, um nachher noch
eine Generalversammlung zur endgültigen Sanktion der

Statuten einzuberufen. Inzwischen wird weitern zahl-
reichen Beitritten entgegengesehen.

Vorsicht bei Cntnabme von Mslanapatemen.
iKorr,)

Durch Schaden wird man klug, sagt ein wahres
Sprichwort, das sich auch Erfinder beherzigen dürfen,
die ihre geistige Arbeit im Auslande gesetzlich schützen

lassen wolle». Man soll sichs zweimal überlegen, ehe

man sich die Kosten macht, denn von 10V sind es wahr-
scheinlich 99, die ihre bitteren Erfahrungen machen.

Wer nicht von Vornherein in dem Lande, in welchem
er als Ausländer ein Patent nachsucht, einen gründ
ehrlichen Agenten oder dergleichen Firma an Hand hat,
ver tut besser, für die Sache kein Geld auszulegen.
Nimmt er dennoch ein Patent in der Zuversicht auf
sein Glück, dann ist er es unter Tausend, dem es wirklich
lächelt, die anderen 999 haben die erste Jahresgebühr
dem Ausland als unwürdige Steuer ausgehändigt. Man
wird fragen, aus welchen Gründen dies so komme, und
da kann man kurz und sicher auf die Ursache der „überall
fehlenden Kontrolle" hinweisen. Wer widmet sich dieser
Riesenaufgabe? Ist ein einziger Staat da, der von
Gcsctzcswegen kontrolliert, ob ein Patent da oder dort
unberechtigt nachgeahmt und ausgenützt wird? Das
bleibt dem Erfinder überlassen und dieser ist ganz und
gar nicht dazu in der Lage und wenn er auch mehr-
sacher Millionär wäre.
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